Zwischen

dem Land Niedersachsen

- vertreten durch den Präsidenten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover -
und

 FORMDROPDOWN 
      
geboren am      
wird folgender
A U F L Ö S U N G S V E R T R A G

geschlossen:
§ 1

Das zwischen den Vertragsparteien mit Ausbildungsvertrag vom       geschlossene Ausbildungsverhältnis der / des oben aufgeführten Beschäftigten als  FORMDROPDOWN 
 wird mit Ablauf des       gem. § 18 TVA-L BBiG i.V.m. § 33 Abs. 1 Buchst. b TV-L im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

§ 2

Es besteht Einvernehmen darüber, dass alle Urlaubsansprüche und Ansprüche auf Freizeitausgleich aus Überstunden und Bereitschaftsdiensten zum Beendigungszeitpunkt ausgeglichen sind. Eine finanzielle Abgeltung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist damit ausgeschlossen.

§ 3

Für Beschäftigte, die bereits Ansprüche auf eine zusätzliche Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) erworben haben (das ist in der Regel nach fünf-
jähriger Versicherungspflicht der Fall), können sich beim Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst insoweit Nachteile ergeben. Auskünfte hierzu sind unmittelbar einzuholen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, 76128 Karlsruhe.

§ 4

Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist der / die Auszubildende verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor dem Ende des Ausbildungsverhältnisses persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Ausbildungsverhältnisses weniger als drei Monate, hat diese Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen.
§ 5

Entgelt, das über den Tag des Ausscheidens hinaus gezahlt wird sowie sonstige Leistungen, die aufgrund dieses Auflösungsvertrages zu Unrecht erfolgen, werden von der / dem Auszubildenden zurückgezahlt.

Der Einwand des Wegfalls der Bereicherung kann bei Überzahlungen aufgrund der monatlichen Entgeltberechnung und -zahlung nicht erhoben werden.
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Hannover,      

Der Präsident


Im Auftrag

________________________________
_______________________________
(Personalsachbearbeiter/in)
(Unterschrift der / des Auszubildenden)
	Universitätseinrichtung:      

	Postkennzeichen:      

	Mit dem Ausscheiden der / des Beschäftigten besteht Einverständnis.

_______________________________

(Einverständnis der Universitätseinrichtung)
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